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In dem  Asy {verfahren des/der

B E S C H E ID

alias:

vertre ten durch; 4
I

geb. am  in Tunis /  Ungeklärt

ergeht folgende E  n t S c h e i d u n g :

1. D ie  R üchtlingseig^nschaft w ird n ic h t zu e rka n n t.

2 D e r Antrag a u f Asyianerkennung w ird  a b g e le h n t.
3. D er subsid iäre Schutzstatus w ird n ic h t zu e rka n n t.
4. AbschiebungsveriJore nach § 60  Abs. 6  und 7  Satz 1 des Aufenthattsgesetzes lie g e n  n ic h t vo r.

5. D e r Antragste ile r w ird  aufgefordert, d ie  Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen 
nach Bekanntgabe d ieser Entscheidung zu verlassen; im  Falle  e iner K lageerhebung endet d ie  
Ausre isefrist 30 Tage nach dem  unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens. Sollte der

Ausreisefrist n icht ein halten, w ird  e r  nach Tunesien abgeschoben Der 
auch in einen anderen S taa t abgeschoben werden, in den e r e inreisen darf

oder d e r zu  seiner Röckübem ahm e verp flich te t ist.
Q. D as gesetzliche E inreise- und Aufentha itsverbot gem äß § 11 A bs  1 des Aufenthattsgesetzes 

w ird a u f 30 M onats ab  dem Tag der Abschiebung b e fris te t

Antragste lle r d ie  
Antragste ile r kann
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Begründung.

Der Antragsteller, tun 
Angaben zufolge rnf: 
Deutschland ein und

äsicher Staatsangehöriger und arabischer Volkszugehörigkeit, reiste eigenen 
einem Visum über den Luftweg am 18.10.2016 in die Bundesrepublik

stellte am 01.11.2016 einen Asylantrag.

Mit dem Asyiantrag j wird gemäß § 13 Abs, 2 Asylgesetz {AsylG) sowohl die Zuerkennung 
internationalen Schutzes (FiüchtHngseigenschaft und subsidiärer Schutz:) im Sinne des § 1 Abs 1 
Nr 2 AsyiG, als aucn die Anerkennung ais Asylberechtigter gemäß Art. 16 a Abs. 1 Grundgesetz 
(GG) beantragt, da qer Antrag nicht auf die Zuerkennung internationalen Schutzes beschränkt 
wurde. i

Die persönliche An hö ung beim Bundesamt erfolgte am 04.11.2016.

Der Antragsteller trug vor, dass die Situation für Homosexuelle in Tunesien vor der Revolution 
besser war. Sie hätte i als Homosexuelle normal, allerdings heimlich gelebt. Sie hätten kein Recht, 
ihr Leben öffentlich z j praktizieren. Ab dem Moment wo die Islamisten an die Macht gekommen 
wären, seien mehren ; Freunde verprügelt worden. Zu diesem Zeitpunkt hätten Bewegungen für 
Homosexuelle angefangen, der Antragsteller habe sich daran nicht beteiligt. Dem Freund des 
Antragstellers, sein Rartner, sei von einem homophoben Polizeibeamten in Zivil beleidigt und die 
Nase gebrochen worden. Der Freund sei einen Monat in medizinischer Behandlung gewesen. Es 
sei schwer gewesen, dies den Freunden, Nachbarn und Verwandten zu erklären, da diese keine 
Ahnung von ihrer sexuefien Orientierung hatten. Eine Anzeige gegen den Polizisten sei nicht 

würde nichts bringen Im Juli 2016 sei der Antragsteller mrt zwei Freunden 
unterwegs zu einer Party gewesen sein. An einer Straßensperre, die dort immer gewesen sei, 
seien sie angehalten worden. Sie seien kontrolliert worden und ein Polizist hätte ihm direkt gesagt, 

>ei Der Antragsteller habe dies aus Angst verneint. Der Antragsteller und ein 
Freund seien beschimpft und zum Polizeirevier gebracht worden Nach 90 Minuten Wartezeit sei 
dem Antragsteller bedeutet worden, dass ein Analtest durch einen Arzt durchgeführt werden solle, 

habe er Angst bekommen. Der Polizeibeamte habe ihn die ganze Zeit 
Druck gesetzt zu sagen, dass er homosexuell sei. Später sei er allein in sein 
worden. Der Polizeibeamte habe an seine Genitalen die Hand des

Antragstellers gelegt lind ihn genötigt sexuelle Handlungen durchzuführen. Er habe die ganze Zeit 
geweint Er sei dann reigelassen worden und mit einem Taxi nach Hause gefahren. Er könne den 
Polizeibeamten nicht zerklagen, wett Polizisten in Tunesien über dem Gesetz stünden. Ein Freund 
hätte ihm empfohlen in Deutschland Asyl zu beantragen.

ab diesem Moment 
beschimpft und unter 
Büro mitgenommen

Das rechtliche Gehör zum Einreise- und Aufenthaltsverbot wurde dem Antragsteller im Rahmen 
der persönlichen Anhörung am 04.11.2016 gewährt.

Es wurden vom Antra steifer keine Gründe vorgetragen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwiesen.ä|ei
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1. und 2.
Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Fluchtlingseigenschaft und die Anerkennung als 
Asylberechtigter liegen nicht vor

Ein Ausländer ist Flüchtling, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner 
Rasse, Religion, Na ionalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
wegen seiner pclitischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sr besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht 
nicht in Anspruch net men will (§ 3 AsylG).

Der Antragsteller ist 
Verfolgung im Heima

kein Flüchtling im Sinne dieser Definition. Er hat seine begründete Furcht vor 
land aufgrund seiner sexuellen Orientierung nicht glaubhaft gemacht

Ein Ausländer ist F li 
Rasse, Religion, Nah 
sozialen Gruppe auf 
dem er als Staatenlos a 
in Anspruch nehmet 
AsylG).

chtling, wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner 
ionalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

[Jerhalb des Landes befindet, dessen Staateangehörigkeit er besitzt oder in 
er seinen vorhengen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und dessen Schutz nicht 
kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will (vgl. § 3

muss steh auf Handlungen beziehen, die auf Grund ihrer A rt oder 
lerend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden 
eilen, insbesondere der Rechte, von denen nach Art. 15 der Konvention zum 

enrechte und Grundfreiheiten vom 04.11.1950 (EMRK) keine Abweichung 
. 1 Nr 1 AsylG).

Die begründete Furcht 
Wiederholung so grah/ 
Menschenrechte dars ti 
Schutze der Menscf 
zulässig ist (§ 3 a Abu.

eine kriminelle sexuelle Handlung eines Polizeibeamten im Juli 2016 vor. 
den Polizisten wurde nicht erstattet Mögliche Verfehlungen einzelner 
nicht auf die gesamten Sicherheitsbehörden des tunesischen Staaxes 

alten muss sich der Antragsteller selbstzurechnen Aus dem Umstand, die 
iten im Heimatland zur Abwendung oder Ahndung krimineller sexueller 
en Polizisten nicht ausreichend genutzt zu haben, kann vorliegend kein 
eitetwerden. Dem Antragsteller steht es grundsätzlich f r e i,  entsprechende 

rrangigen der Antragsteller selbst zurechnen.

Der Antragsteller trug 
Eine Anzeige gegeb 
Poliästen lassen sich 
übertragen. Sein Ver u 
Mittel und Mögiichkur 
Handlungen durch ein 
Schutzanspruch abgeli 
Beschwerde bei höhe

In Tunesien stehen homosexuelle Handlungen gern Art 230 des Strafgesetzbuches unter Strafe. 
Nach derzeitiger Erksnntnislage des Bundesamts ist allerdings über möglicherweise auf dieser 
Grundlage stattfinderde Verfahren nichts bekannt (vgl. Auswärtiges Amt, Lagebericht, Stand Au
gust 2014). Wer derfinach in Tunesien offen homosexuelle Handlungen ausöbt, dem droht von 
staatlicher Seite mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung. Wird die Homosexualität aller
dings nicht öffentlich pemerkbar oder gar heimlich gelebt, ist nicht ohne Weiteres mit beachtlicher 
Wahrscheinlichkeit v<in einer drohenden Verfolgung auszugehen. Es bedarf immer einer Gesamt- 
wurdigung seiner Persönlichkeit, seines gesellschaftlichen Lebens und einer anschließenden Ge-
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betreffende Verhaltensweise muss für die Identität des Betroffenen bedeu- 
wichtig sein. Bei der Gefahrenprognose können bestimmte Verhaltensweise 
als verzichtbar angesehen werden. Maßgebend ist allein das identitätsprä-

fahrenprognose. Die 
tend und besonders 
nicht von vornherein 
gende Merkmal.

Der Antragsteller hat 
Freunde, Nachbarn und

seine sexuelle Onentierung nicht nach außen gelebt, es ist ihm wichtig, das 
seine Familie keine Kenntnis davon erhalten.

Nach diesen Maßstii 
Orientierung weiterhh 
Der Antragsteller lebl 
Jahren lebt der Antu 
derart langen Zeitrau 
zu machen.
Dem unverfolgt Ober d< 
Wahrscheinlichkeit bpi 
Orientierung,

ben ist davon auszugehen, dass der Antragsteller trotz seiner sexuellen 
ohne Verfolgung in Tunesien leben kann.

te  seine sexuelle Onentierung bereite im Heimatiand diskret. Seit sieben 
agsteller bereits mit seinem Lebenspartner zusammen. Selbst über einen 
ti war es für den Antragsteller nie erstrebenswert, diese Beziehung öffentlich

lern Luftweg ausgereistem Antragsteller droht auch nicht mit beachtlicher 
!i einer Rückkehr nach Tunesien eine Verfolgung aufgrund seiner sexuellen

der Asylanerkennung gemäß A rt 16 a Abs 1 Grundgesetz (GG) und der 
htlingseigenschaft gemäß § 3 AsylG unterscheiden sich lediglich dadurch, 

ich des § 3 AsylG weiter gefasst ist Die engeren Voraussetzungen fü r eine 
berechtigter liegen somit nach Ablehnung des Flüchtlingsschutzes ebenfalls

Die Voraussetzungen 
Zuerkennung der Fltcl 
dass der Schutzberei 
Anerkennung als Asjtll 
nicht vor

3.
Die Voraussetzunger für die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus liegen nicht vor 

l
Ein Ausländer erhajlt subsidiären Schutz, wenn e r stichhaltige Gründe für die Annahme 
vorgeöracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht A is ernsthafter 
Schaden gilt die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AsylG), Foiter 

oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (§ 4 Abs 1 Nr. 2  AsyfG) oder 
eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson 
infolge willkürlicher (Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten 
Konflikts (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylG).

den Fall nicht gegeben. Der Antragsteller hat keine stichhaltigen Gründe 
in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht.

Dies ist im vorfegen 
vorgebracht, dass ihm

4.
Abschiebungsverbote liegen ebenfalls nicht vor.

Eine Abschiebung gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG ist unzulässig, wenn sich dies aus der 
Anwendung der Konvention vom 04. November 1950 zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundtreiheiten (EMRK) ergibt.
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In Betracht kommt d 
im Fall einer Abschi

sbeei in erster Linie eine Verletzung des A rt 3 EMRK und damit die Prüfung, ob 
febung der Betroffene tatsächlich Gefahr liefe, einer dieser absoluten 

Schutznorm widersprechenden Behandlung ausgesetztzu werden.

Wie bereits im Raqmen der Prüfung des § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylG festgestelit, droht dem 
Antragsteller in Tunesien keine, durch einen staatlichen oder nichtstaatficben Akteur verursachte, 
Folter oder relevante unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, in Bezug auf Gefahren einer 
Verletzung des A rt 3 EMRK, die individuell durch einen konkret handelnden Täter drohen, ist
daher keine andere Bewertung als bei der Prüfung des subsidiären Schutzes denkbar (vgl.
BVerwG, U. v. 13.01.2013, 10 C 15.12).

Darüber hinaus kann nach der Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EG)V?R) eine Verletzung des Art. 3 EMRK ausnahmsweise auch dann in Betracht 

Antragsteller im Falle seiner Abschiebung tatsächlich Gefahr läuft im 
schlechte humanitäre Bedingungen (allgemeine Gefahren) zu treffen, dass

kommen, wenn der 
Aufnahmeland auf sc
die Abschiebung dortpin eine Verletzung des A rt 3 EMRK darstellt

Die Abschiebung trotz schlechter humanitärer Verhältnisse kann danach nur in sehr 
außergewöhnlichen Hinzeifällen als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu bewerten 
sein und die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG i. V. m. Art. 3 EMRK erfüllen (vgl. 
BVerwG, U. v. 31 01J2013, 10 C 15/12, NVwZ 2013, 1 167 ff.: VGH BW, U v. 24.07.2013, A 11 S 
697/13 m. w. N. insbesondere zur einschlägigen EGMR Rechtsprechung).

!
Die derzeitigen humanitären Bedingungen in Tunesien führen nicht zu der Annahme, dass bei 
Abschiebung des Antragstellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK vorliegt Die hierfür vom EGMR 
geforderten hohen Anforderungen an den Gefahrenmaßstab sind nicht erfüllt.

der Bevölkerung in Tunesien gilt als gut. Neben Libyen hat Tunesien das 
Kopf-Einkommen in Nordafrika (ca 4.400 €/Jahr). Arbeitslose Tunesier 

durch den traditionellen Verband der Großfemilie aufgefangen (Auswärtiges 
nd August 2014).

Die Grundversorgung 
höchste jährliche pro 
werden überwiegend 
Amt, Lagebericht. Stei

sichtigung der individuellen Umstande des Antragstellers ist die 
iher Verletzung des Art. 3 EMRK durch die Abschiebung nicht beachtlich.

Audi unter Berück 
Wahrscheinlichkeit e

isarn

l oht bei einer Rückkehr keine dieser Gefahren Aus dem Vorbringen des 
r ieht ersichtlich, dass ihm eine Rückkehr nach Tunesien nicht zugemutet 
dem Antragsteller handelt es sich um einen gesunden und arbeitsfähigen 
haus in der Lage sein, durch seine eigene Arbeitskraft seine Existenz zu 

ge lie r konnte nicht nachvollziehbar darlegen, dass er bei einer Rückkehr 
itbevölkerung derart schlechter gestellt ist, dass für ihn das Erreichen des 

nter Ausschöpfung sämtlicher Hilfsleistungen nicht sicheizusteilen ist.

Dem Antragsteller d 
Antragstellers wird 
werden könnte. Bet 
Mann. Er sollte durc 
sichern. Der Antrag 
gegenüber der Ge 
Existenzminimums u

Auch die Verletzung 
Betracht.

anderer Menschenrechte oder Grundfreiheiten der EMRK kommt nicht in
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Es droht dem Antrags & 
eines Abschiebungsv ei

teilerauch keine individuelle Gefahr für Leib oder Leben, die zur Feststeifung 
rbotes nach § 60 Abs. 7 AufenthG führen würde,

Dabei kommt es nicht darauf an, von wem die Gefahr ausgeht und wodurch sie hervorgerufen
wird. Es muss jedocf über die Gefahren hinaus, denen die Bevölkerung allgemein ausgesetzt ist,
eine besondere Fallk instellation gegeben sein, die als gravierende Beeinträchtigung die Schwelle
der allgemeinen Ge ährdung deutlich übersteigt (vgl. die insoweit auf § 60 Abs. 7 AufenthG
übertragbaren Entscheidungen BVerwG, Urteile vom 29.11.1977, 1 C 33.71, BVerwGE 55, 82;
vom 17.01.1989,9 0  
17.10.1995, 9 C 9.95

62.87, EZAR 201 Nr. 19, vom 30.10.1990, 9 C 60,89, BVerwGE 87, 52; vom 
BVerwGE 99.324, und vom 23.08.1996, 9 C 144.95).

Dies ist im vortiegenden Fall nicht gegeben.

Gründet sich die von 
ganze Bevölkerung 
betreffen, so ist die / 
gesperrt und bleibt 
Personenkreis gern, j

einem Ausländer geltend gemachte Furcht schließlich auf Gefahren, die die 
ader eine Bevölkerungsgruppe, der der Antragsteller angehört, allgemein 
nwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG im Verfahren beim Bundesamt 
Schutzanordnungen der obersten Landesbehörden für den betroffenen 
60 a AufenthG Vorbehalten (§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG).

Die durch Bundesverwaltungsgericht (U. v. 25.11.1997. 9 C 58.96, EZAR 043 Nr. 27) entwickelte 
Rechtsprechung zu 60 Abs. 7 AufenthG, die bei Fehlen eines solchen Ländereriasses und 
Vorfiegen einer extremen Gefahren läge im Wege einer verfassungskonformen Auslegung dennoch 
zu einer Schutzgewährung fuhren kann, kommt nach der oben dargestellten neuen Auslegung des 
§ 60 Abs. 5 AufenthG nicht mehr in Betracht.
Eine eventuell durchi die verfassungskonforme Auslegung zu schließende Schutzlücke besteht 
nicht mehr, wenn allgemeine durch eine schlechte humanitäre Situation bedingte Gefahren im 
Rahmen der Prüfung des § 60 Abs. 5 i. V m. Art 3 EMRK Berücksichtigung finden, da die 
anzuwendenden Gefahrenmaßstäbe des EGMR einerseits und der verfässungskonformen 
Auslegung des § 60 Abs 7 Satz 2 AufenthG andererseits identisch ist.

Die Abschiebungsancjlrohung ist gemäß § 34 Abs. 1 AsyiG i.V.m. § 59 AufenthG zu erlassen Die
Ausreisefnst von 30 ägen ergibt sich aus § 38 Abs, 1 AsyiG. Im Falle der Klageerhebung endet
die Ausreisefrist 30 T ige nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens.

6.
Das gesetzliche Einre 
2 AufenthG auf 30 Mhi

ise- und Aufenthaitsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wird nach § 11 Abs. 
nate ab dem Tag der Abschiebung befristet.

Im Fall einer Abschii 
nach § 34a AsyiG 
das aus § 11 Abs 1 
AufenthG zu befnster

ebungsandrohung nach §§ 34, 35 AsyiG oder einer Abschiebungsanordnung 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 75 Nr. 12 AufenthG 

AufenthG resultierende Einreise- und Aufenthaitsverbot gemäß § 11 Abs. 2
ha:

Kommt ein Drittstaa sangehöriger seiner Ausreisepflicht nicht nach und ist er ausgewtesen, 
zurückgeschoben oder abgeschoben worden, darf er weder erneut in das Bundesgebiet einreisen,
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sen, noch darf ihm, selbst im Fatle eines Anspruchs nach dem AufenthG, ein 
werden (Einreise- und Aufenthaitsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG). Die 
und Aufenthaitsverbots nach § 11 Abs. 1 AufenthG tritt mit der Ausweisung, 

ejr Abschiebung kraft Gesetzes ein.

noch sich darin aufha|lt< 
Aufenthaltstitel erteilt 
Wirkung des Einreise- 
Zurückschiebung odi

Die Dauer dieses gesetzlichen Einreise- und Aufenthaitsverbots wird gemäß § 11 Abs. 3 AufenthG 
in Anbetracht der jeweiligen Umstände des Einzeifails festgesetzt und darf grundsätzlich fünf Jahre 

ist der Drittstaatsangehörige aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung 
oder geht eine schwerwiegende Gefahr fü r die öffentliche Sicherheit und

Ordnung von ihm afus. darf die Frist fün f Jahre überschreiten, aber soll zehn Jahre nicht 
überschreiten.

nicht überschreiten, 
ausgewiesen worden

Die Befristung des 
angemessen. Die 
Fristfestsetzung, aufg. 
nach den Erkenntniiss ei

:inreise- und Aufenthaitsverbots auf 30 Monate ist im vorliegenden Fali 
-rist beginnt mit der Abschiebung. Anhaltspunkte fü r eine kürzere 
trund schutzwürdiger Belange, wurden weder vorgetragen noch liegen sie 

n des Bundesamtes vor.

Der Antragsteller verfügt im Bundesgebiet über keine wesentlichen Bindungen, die im Rahmen der
Ermessensprüfung zi berücksichtigen wären.

Freiheitsstrafe bis zu

Der Drittstaatsangeh^rige wird mit diesem Bescheid ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei 

Einreise in das Bundesgebiet entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots der Ablauf einer 
gesetzten Frist fär dl s Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet gehemmt wird. Weiterhin kann in 
diesem Fali die Frist verlängert werden. längstens jedoch um die Dauer der ursprünglichen 
Befristung (§ 11 ^bs. 9 AufenthG). Insbesondere wird der Drittstaatsangehörige darauf 
hingewäesen, dass eine erneute Einreise in die Bundesrepublik Deutschland und/ oder der 
Aufenthalt im Buncesgebiet vor Ablauf der Befristung mit einer Geldstrafe oder einer 

i drei Jahren gemäß § 95 Abs. 2  AufenthG bestraft wird.

Einreiseverbots ist ebenfalls die Einreise in das Hoheitsgebiet der
Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) untersagt Zu diesen 
rert: Belgien, Königreich Dänemark, Bundesrepublik Deutschland, Republik 

r)niand. Französische Republik, Helfenische Republik (Griechenland), Island, 
Republik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Niederlande, Königreich Norwegen, Republik Österreich, Republik Polen, 

blik, Slowakische Republik, Republik Slowenien, Königreich Spanien, 
, Schweizerische Eidgenossenschaft (Schweiz). Tschechische Republik und

Für die Dauer des 
Vertragsparteien des 
Vertragsparteien gehjöi 
Estland, Republik Fi 
Italienische Republik 
Malta, Königreich der 
Portugiesische Rep ui 
Königreich Schweden 
Ungarn.

7.
Die beigefügte Rechtpbeheifebeiehrung ist Bestandteil dieses Bescheides.

Im Auftrag
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Rechtsbehelfsbfelehrung

Gegen diesen 
dem

Besc leid kann innerhalb von zw e i W ochen  nach Zustellung Klage  bei

Verwaltungsgericht Leipzig

Rathenaustr. 40 
04179 Leipzig

I
I

erhoben werden. Für die 
Verwaitungsgericht jmaßgebend.

Rechtzeitigkeit ist der Tag des Eingangs beim

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte und den Gegenstand des Kiagebegehrens 
bezeichnen und in [deutscher Sprache abgefasst sein. Sie ist gegen die Bundesrepublik 
Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern, dieser vertreten durch den 
Leiter des Bundesamtes für Migration und Hüchtiinge in 90343 Nürnberg, zu richten. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthaften.

Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel sind binnen einer 
Frist von einem Mojnat nach Zustellung dieses Bescheides anzugeben Das Gericht kann 
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, 
zunickweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn ihre Zulassung nach der 
freien Überzeugung des Gerichts die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und 
die Verspätung nicht genügend entschuldigt ist (§ 87 b Abs. 3 VwGO),

D0
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2(
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BA
)



Für den Fall, dass der übersandte/ausgehändigte Bescheid des Bundesamtes fü r Migration 

und Flüchtlinge ein e Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung enthält, wird 
um Beachtung folgender Hinweise gebeten:

Wichtic e Mitteilungen nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Belehrung nach § 60a Abs. 2d AufenthG

Sollten Sie eine Erkrankung haben, die eine Abschiebung beeinträchtigen kann, müssen Sie dies 

durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Sie sind verpflichtet, Ihrer zuständigen 

Ausländerbehörde diese ärztliche Bescheinigung unverzüglich vorzulegen. Für die Einhaltung des 

Merkmals „unverzüg ich“ ist das Datum der ärztlichen Bescheinigung maßgeblich. Wurden 

ärztliche Bescheinigungen, die die Abschiebung Ihrer/lhres minderjährigen Kinder/Kindes 

beeinträchtigen können, ausgestellt, müssen Sie diese ebenfalls voriegen.

Legen Sie diese Bescheinigung nicht oder verspätet vor, darf der in dieser ärztlichen 

Bescheinigung festgestellte Befund bei der Abschiebung nicht mehr berücksichtigt werden. Ihr 
eines Ihrer minderjährigen Kinder seien erkrankt, wird bei der Abschiebung 
auch dann, wenn Sie die Bescheinigung zwar unverzüglich voriegen, diese

Vorbringen, Sie oder 
nicht gehört. Dies gih

aber nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt.

i
Hat Ihre zuständige Ausländerbehörde Zweifei an der bescheinigten Erkrankung, kann sie eine 

ärztliche bzw. amtsärztliche Untersuchung anordnen Leisten Sie dieser Anordnung ohne 

zureichenden Grund nicht Folge, ist die zuständige Behörde berechtigt, die vorgetragene 

Erkrankung bei der A jschiebung nicht zu berücksichtigen.

Belehrung nach § 50 Abs. 4 AufenthG

Auf Grund ihrer Aisreisepflicht sind Sie nach § 50 Abs 4 AufenthG verpflichtet, jeden 

Wohnungswechsel ur d jedes Verlassen des Bezirks der Ausländerbehörde für mehr als drei Tage 

vorher der für Sie zuständigen Ausländerbehörde anzuzeigen. Wenn Sie gegen diese 

Verpflichtung verstoßen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie in Abschiebungshaft genommen 

werden (§ 62 Abs. 3 Nummer2 AufenthG).


